
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Jürgen Mistol 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 07.06.2018

Staatliche Wohnungsbaugesellschaft und Staatsbe-
dienstetenwohnungen in der Oberpfalz

Ich frage die Staatsregierung:

1.1 Über wie viele Wohnungen für Staatsbedienstete ver-
fügt der Freistaat Bayern im Regierungsbezirk Ober-
pfalz (bitte aufgeschlüsselt nach kreisfreien Städten 
und Landkreisen)?

1.2 Wie viele davon befinden sich im Eigentum des Frei-
staates?

1.3 Bei wie vielen davon handelt es sich um Belegungs-
rechte bei anderen Wohnungsunternehmen?

2. Bei wie vielen dieser Wohnungen entfällt in den kom-
menden Jahren der Belegungszweck als Staatsbe-
dienstetenwohnung?

3. Wie viele Staatsbedienstetenwohnungen sollen bis
2025 in der Oberpfalz entstehen bzw. entsprechende
Belegungsrechte erworben werden?

4.1 Wie viele Wohnungen soll die angekündigte staatliche 
Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim bis 2025 in 
der Oberpfalz errichten?

4.2 Welche staatseigenen Grundstücke in der Oberpfalz 
kommen für eine Bebauung mit Wohnungen infrage 
(bitte aufgeschlüsselt nach kreisfreien Städten und 
Landkreisen)?

5. Welche bundeseigenen Grundstücke und Immobilien
kämen zudem in der Oberpfalz für den sozialen Woh-
nungsbau infrage?

Antwort
des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finan-
zen, für Landesentwicklung und Heimat
vom 16.07.2018

1.1 Über wie viele Wohnungen für Staatsbedienstete 
verfügt der Freistaat Bayern im Regierungsbezirk 
Oberpfalz (bitte aufgeschlüsselt nach kreisfreien 
Städten und Landkreisen)?

1.2 Wie viele davon befinden sich im Eigentum des 
Freistaates?

1.3 Bei wie vielen davon handelt es sich um Bele-
gungsrechte bei anderen Wohnungsunterneh-
men?

2. Bei wie vielen dieser Wohnungen entfällt in den
kommenden Jahren der Belegungszweck als
Staatsbedienstetenwohnung?

Im Regierungsbezirk Oberpfalz verfügt der Freistaat Bayern 
über 681 Wohnungen für Staatsbedienstete. Davon sind 264 
im Eigentum des Freistaates. Bei 417 handelt es sich um 
Belegungsrechte bei anderen Wohnungsunternehmen. Bei 
38 Wohnungen entfällt in den nächsten fünf Jahren die Be-
legungsbindung.
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Tabelle zu den Fragen 1.1, 1.2, 1.3 und 2

Kreisfreie Stadt
bzw. Landkreis

Anzahl der Wohnungen für Staatsbedienstete im Regierungsbezirk Oberpfalz (Stichtag 01.01.2018)

gesamt davon im Eigentum 
des Freistaates*

davon Belegungsrechte bei anderen 
Wohnungsunternehmen

davon entfällt Belegungsrecht 
in den nächsten fünf Jahren

Kreisfreie Stadt Amberg 24 24 0 0

Landkreis Cham 4 1 3 3

Landkreis Neumarkt i.d. OPF. 1 1 0 0
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Kreisfreie Stadt
bzw. Landkreis

Anzahl der Wohnungen für Staatsbedienstete im Regierungsbezirk Oberpfalz (Stichtag 01.01.2018)

gesamt davon im Eigentum 
des Freistaates*

davon Belegungsrechte bei anderen 
Wohnungsunternehmen

davon entfällt Belegungsrecht 
in den nächsten fünf Jahren

Landkreis Neustadt a. d. 
Waldnaab

15 5 10 10

Kreisfreie Stadt Regensburg 604 227 377 0

Landkreis Schwandorf 2 2 0 0

Landkreis Tirschenreuth 19 0 19 17

Kreisfreie Stadt Weiden 
i.d. OPF.

12 4 8 8

Summe 681 264 417 38

* Als im „Eigentum des Freistaates“ wurden Pachtwohnungen, staatseigene Wohnungen und im Eigentum der Stadibau befindliche Wohnungen berücksichtigt.

3.  Wie viele Staatsbedienstetenwohnungen sollen 
bis 2025 in der Oberpfalz entstehen bzw. entspre-
chende Belegungsrechte erworben werden?

Aktuell sind keine Neubaumaßnahmen bzw. Belegungsan-
käufe in der Oberpfalz geplant.

4.1 Wie viele Wohnungen soll die angekündigte staat-
liche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim bis 
2025 in der Oberpfalz errichten?

Die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim ist 
in der Gründungsphase. Bis 2025 sind 10.000 neue Woh-
nungen geplant. Wie diese sich in Bayern verteilen werden, 
ist derzeit noch nicht abzusehen.

4.2 Welche staatseigenen Grundstücke in der Ober-
pfalz kommen für eine Bebauung mit Wohnungen 
infrage (bitte aufgeschlüsselt nach kreisfreien 
Städten und Landkreisen)?

Für eine Wohnbebauung (nicht zwingend Geschosswoh-
nungsbau) eignen sich sechs staatseigene Grundstücke. 

Ein Grundstück in der kreisfreien Stadt Regensburg, drei 
Grundstücke im Landkreis Amberg-Sulzbach und zwei 
Grundstücke im Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab. Für 
das Grundstück in Regensburg liegt kein Bebauungsplan 
für Wohnbebauung vor. Für die anderen fünf Grundstücke 
liegen Bebauungspläne vor, die Wohnungsbau – nicht zwin-
gend Geschoßwohnungsbau – ermöglichen würden.

5.  Welche bundeseigenen Grundstücke und Immobi-
lien kämen zudem in der Oberpfalz für den sozia-
len Wohnungsbau infrage?

Über verfügbare und für den Wohnungsbau geeignete 
Bundesliegenschaften in der Oberpfalz liegen der Staats-
regierung keine Informationen vor. Für die bundeseigenen 
Grundstücke und Immobilien ist die Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben zuständig. Eine entsprechende Nach-
frage und Rückmeldung war im für die Beantwortung der 
Schriftlichen Anfrage verfügbaren Zeitrahmen nicht möglich.


